
Nach langen und schwierigen Verhandlungen, die
sogar noch an diesem Mittwoch im Vermittlungsaus-
schuss von Bundestag und Bundesrat zu scheitern
drohten, haben sich CDU/CSU und FDP gemeinsam
mit den Sozialdemokraten auf eine Reform des Ar-
beitslosengeldes II verständigt. Ein Konsens mit den
Grünen konnte hingegen nicht erreicht werden. Ihre
Verhandlungsführer waren auch dieses Mal vor al-
lem eines: „dagegen“ und ließen noch in der letzten
Verhandlungsrunde keinen Willen zum Kompromiss
erkennen, indem sie weiterhin auf ihrer ursprüngli-
chen Maximalforderung beharrten, den Regelsatz
von 359 auf 420 Euro zu erhöhen. Eine solche Erhö-
hung würde die öffentlichen Haushalte mit rund fünf
Milliarden Euro belasten. Dass die Grünen sich ei-
nem Konsens widersetzten, ist umso beachtlicher, als
dass es die rot-grüne Bundesregierung war, die die
Altersgrundsicherung einführte und auf die Kommu-
nen übertrug, ohne dabei für die notwendige Finan-
zierung zu sorgen. Dabei haben sich die Kosten die-
ser Grundsicherung seit ihrer Einführung im Jahr
2003 verdreifacht und belaufen sich zur Zeit auf
jährlich 3,9 Milliarden Euro mit dynamisch steigen-
der Tendenz.
Nach den Beschlüssen des Bundestages und des
Bundesrates, die ohne Zutun der Grünen zustande
gekommen sind, wird nun endlich die kommunal-
feindliche Politik der Schröder-Regierung durch die
christlich-liberale Koalition beendet. Leider haben
die Mitverursacher dieser Politik, die Grünen, nicht
die Kraft gefunden, ihre Fehler von einst zu revidie-
ren. Die Grünen haben sich vielmehr verweigert und
damit aus ihrer Verantwortung gestohlen.
Worum ging es bei der Einigung? Bei der Reform
des Arbeitslosengeldes II hatte die christlich-liberale
Koalition zum einen dafür Sorge zu tragen, dass die
Regelleistung nicht willkürlich erhöht, sondern – wie
vom Bundesverfassungsgericht gefordert – transpa-
rent und nachvollziehbar berechnet wird. Zum ande-
ren war es das Ziel, die Regelungen zum Arbeitslo-
sengeld II so auszurichten, dass es für möglichst vie-

le Menschen eine Brücke in die Arbeit darstellt und
kein Lebenszustand ist, in dem man sich einrichten
kann.
Ein zentraler Bestandteil der Neuregelung ist deshalb
das Bildungspaket, mit dem in die Fähigkeiten und
Köpfe der Kinder und Jugendlichen im SGB-II-
Bezug investiert und das nun noch einmal aufge-
stockt wird. Beide Ziele konnten CDU/CSU und
FDP mit den gefundenen Lösungen erreichen und
zudem einen Kompromiss erzielen, der die Kommu-
nen enorm entlastet. Im Einzelnen hat sich die Koali-
tion dabei mit den Sozialdemokraten u.a. auf folgen-
de Regelungen verständigt: Der Regelsatz soll rück-
wirkend zum 1. Januar 2011 um fünf Euro und zum
1. Januar 2012 nochmals um weitere drei Euro stei-
gen – unabhängig von der dann erfolgenden Anpas-
sung, die die Preisentwicklung erforderlich macht.
Der Bund übernimmt die Ausgaben für die Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf
Dauer. Dabei beginnt die Kostenübernahme bereits
im Jahr 2012 mit 45 Prozent, setzt sich fort im Jahr
2013 mit 75 Prozent, und ab dem Jahr 2014 über-
nimmt der Bund die Ausgaben zu 100 Prozent. Al-
lein von 2012 bis 2015 entspricht das einer Nettoent-
lastung der Kommunen von 12,24 Milliarden Euro.
Das Bildungspaket wird komplett in die Zuständig-
keit der Kommunen gelegt. Dies bietet die beste Ge-
währ für schnelle, passgenaue und unkomplizierte
Teilhabe der Kinder aus Familien im Hartz IV-
Bezug an den Angeboten vor Ort. Auch für das Bil-
dungspaket übernimmt der Bund für die Kommunen
die vollen Kosten für Schulsozialarbeit und Mittag-
essen in den Horten von nunmehr mindestens 1,6
Milliarden Euro jährlich für den Zeitraum 2011 bis
2013.
Im Ergebnis machen drei Kernpunkte den enormen
Mehrwert aus, den die christlich-liberale Koalition
bei der Neugestaltung von Hartz IV erreicht hat:
Mehr Chancengerechtigkeit für alle Kinder, mehr
Hilfe für Langzeitarbeitslose, mehr Unterstützung
und Entlastung für unsere Kommunen.
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Kurznachrichten

Allgemeine Wehrpflicht künftig ausgesetzt
An diesem Donnerstag hat der Deutsche Bundestag
in erster Lesung das Wehrrechtsänderungsgesetz
2011 (WehrRÄndG 2011) beraten. Vor dem Hinter-
grund der veränderten sicherheits- und verteidi-
gungspolitischen Lage wird die Bundeswehr neu
ausgerichtet. Diese Neuausrichtung ist das Ergebnis
eines umfassenden Reformprozesses, den die christ-
lich-liberale Koalition im vergangenen Sommer be-
gonnen hat. Das Gesetz sieht im Zuge der Neuord-
nung der Bundeswehr die Aussetzung der allgemei-
nen Wehrpflicht vor. Die Ableistung des Wehrdiens-
tes ist danach nur noch aufgrund einer freiwilligen
Verpflichtung möglich. Über 50 Jahre ist die Wehr-
pflicht die richtige Wehrform gewesen. Die Bundes-
wehr stößt aber in ihrer jetzigen Struktur an ihre
Leistungsgrenze. Sie hat sich zu einer Armee im
Einsatz entwickelt, die nicht mehr in erster Linie
eine so große Anzahl, sondern hochprofessionelle
Soldaten benötigt. Vor diesem Hintergrund ist die
Gewinnung von Freiwilligen eine große Herausfor-
derung der Zukunft. Ziel muss es daher sein, mit
Maßnahmen - wie unter anderem einem höheren
Wehrsold und Verpflichtungsprämien - die Attrakti-
vität der Bundeswehr zu steigern. In der Debatte
räumte der Esslinger Bundestagsabgeordnete Markus
Grübel, Mitglied im Verteidigungsausschuss, ein,
die "Trennung von einer Institution wie der Wehr-
pflicht“ löse Wehmut aus. Die Entscheidung, sie
auszusetzen sei "schmerzhaft“. Er betonte aber, das
"Bewährte der Wehrpflicht“ solle erhalten bleiben -
das Prinzip der Inneren Führung der Bundeswehr
ebenso wie ihre Offenheit für alle Schichten der Be-
völkerung.

Einführung des Bundesfreiwilligendienstes
Ebenfalls in erster Lesung wurde in dieser Woche
das Gesetz zur Einführung eines Bundesfreiwilligen-
dienstes debattiert. Die Aussetzung der Wehrpflicht
führt auch zur Aussetzung des Zivildienstes. Zur
Minimierung der Auswirkungen auf die soziale Inf-
rastruktur will die Bundesregierung einen Bundes-
freiwilligendienst (BFD) einführen, der – neben den
bereits bestehenden Jugendfreiwilligendiensten –
möglichst vielen Menschen die Möglichkeit eröffnet,
ihr soziales Engagement einzubringen. Der BFD soll
Männern und Frauen jeden Alters nach Erfüllung der
Vollzeitschulpflicht offen stehen. Der Einsatz im
BFD soll mindestens sechs und höchstens 24 Monate
dauern. Der Vorlage zufolge soll der BFD in der Re-
gel ganztägig als überwiegend praktische Hilfstätig-
keit in gemeinwohlorientierten Einrichtungen geleis-
tet werden, insbesondere in Einrichtungen der Kin-

der- und Jugendhilfe, der Wohlfahrts-, Gesundheits-
und Altenpflege, der Behindertenhilfe, der Kultur-
und Denkmalpflege, des Sports, der Integration, des
Zivil- und Katastrophenschutzes und in Einrichtun-
gen, die im Bereich des Umweltschutzes tätig sind.
Laut Gesetzentwurf soll der BFD arbeitsmarktneut-
ral ausgestaltet werden, das heißt, die Freiwilligen
sollen "unterstützende, zusätzliche Tätigkeiten“ ver-
richten und keine hauptamtlichen Kräfte ersetzen.

Neuregelung der Steinkohlefinanzierung
Mit dem an diesem Donnerstag in erster Lesung be-
ratenen “Gesetz zur Änderung des Steinkohlefinan-
zierungsgesetzes“ soll die Revisionsklausel aus dem
Steinkohlefinanzierungsgesetz gestrichen werden,
nach der bisher die Möglichkeit offen gehalten wird,
die Subventionierung des Steinkohlebergbaus in
Deutschland über das Jahr 2018 hinaus fortzuführen.
Die Revisionsklausel steht im Widerspruch zu der
Verordnung der europäischen Kommission für eine
neue Steinkohlebeihilferegelung, in der die endgülti-
ge Stilllegung nicht wettbewerbsfähiger Bergwerke
geregelt wird. Beihilfen an die verbliebenen fünf
deutschen Bergwerke dürfen ab 1. Januar 2011 nur
dann weiter gewährt werden, wenn für jedes Berg-
werk ein definitiver, irreversibler Stilllegungszeit-
punkt in einem Stilllegungsplan festgelegt wird.

Neuregelung zur Arbeitnehmerüberlassung
In erster Lesung stand in dieser Woche das „Erste
Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes – Verhinderung von Missbrauch der
Arbeitnehmerüberlassung“ zur Beratung an. Mit dem
Gesetz soll verhindert werden, dass Arbeitnehmer
entlassen oder nicht weiter beschäftigt werden und
anschließend unmittelbar oder nach kurzer Zeit als
Zeitarbeitskräfte zu schlechteren Arbeitsbedingun-
gen als die Arbeitnehmer des Entleihers wieder in
ihrem ehemaligen Unternehmen oder einem anderen
Unternehmen desselben Konzerns eingesetzt wer-
den. Ihre Schlechterstellung und damit der miss-
bräuchliche Einsatz der Arbeitnehmerüberlassung
soll künftig dadurch verhindert werden, dass vom
Gleichstellungsgrundsatz abweichende Regelungen
in Tarifverträgen für sie keine Anwendung finden
können.

Zitat
«Mir geht es um die Arbeit als Bundesverteidi-

gungsminister. Die erfüllt er hervorragend, und das
ist das, was für mich zählt.» (Bundeskanzlerin Angela
Merkel über Karl-Theodor zu Guttenberg)
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In eigener Sache
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22.02.2011 Grund- und Hauptschule Seibranz im
Bundestag

Eine Klasse der Grund- und Hauptschule
Seibranz besuchte mit ihrem Lehrer Erwin Grö-
ber Josef Rief im Bundestag in Berlin. Der Bun-
destagsabgeordnete freute sich über den Besuch
und die Diskussion mit den Schülern. Zukunfts-
themen wie Demografische Entwicklung, Schul-
den der öffentlichen Haushalte sowie Stuttgart 21
interessierten die jungen Erwachsenen beson-
ders. Josef Rief ließ sich von den Schülerinnen
und Schülern über deren Zukunftspläne für Aus-
bildung und weiterführende Schulen berichten.
Nach dem Treffen besichtigte die Gruppe noch den Reichstag mit der Kuppel.

22.02.2011 Pressemitteilung der Jungen Union:
Josef Rief spricht zu Stuttgart 21

Aichstetten- Auf Einladung der Jungen Union
Leutkirch- Aichstetten und Bad Wurzach war
Josef Rief, MdB, in Aichstetten zu Gast. Hier
referierte der Abgeordnete vor aufmerksamen
Zuhörern sachlich über das Projekt Stuttgart 21,
die Neubaustrecke Stuttgart- Ulm und die Süd-
bahn. Der Wurzacher JU Ortsvorsitzende Philipp
Bürkle begrüßte den Abgeordneten und dankte
ihm zunächst für seinen großartigen Einsatz für
den Wahlkreis.
Zu Beginn ging der Abgeordnete auf die Bedeu-
tung von Infrastruktur für die Entwicklung des Landes ein. Mobilität sei ein enorm wichtiger Standortfak-
tor, so Rief. Lesen Sie weiter www.josef-rief.de

14.02.2011 Bundeskanzlerin Angela Merkel be-
sucht Ravensburg

Am Montag besuchte Bundeskanzlerin Angela
Merkel zusammen mit Ministerpräsident Stefan
Mappus die Region und sprach in der Ober-
schwabenhalle in Ravensburg. Anwesend waren
außerdem die regionalen Bundestags- und Land-
tagsabgeordneten Dr. Andreas Schockenhoff,
Lothar Riebsamen, Josef Rief, Paul Locherer und
Minister Rudolf Köberle sowie der Generalsek-
retär der CDU Baden-Württemberg Thomas
Strobl. Bevor Angela Merkel zum Publikum
sprach, hatte Stefan Mappus die Bundeskanzlerin
herzlich willkommen geheißen und die Eckpunkte seiner künftigen Landespolitik vorgestellt. Anschließend
trug sich Angela Merkel in das Goldene Buch der Stadt Ravensburg ein.

Auf dem Foto (v.l.n.r.): Thomas Strobl MdB, Josef Rief MdB, Ministerpräsident Stefan Mappus, Minister Rudolf
Köberle, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Oberbürgermeister Ravensburg Dr. Daniel Rapp, Dr. Andreas
Schockenhoff MdB, Lothar Riebsamen MdB, Ulrich Müller MdL, Paul Locherer MdL (Foto: B. Volkholz)


